
unmittelbaren Forderungen und Interessen 
der Werktätigen bieten als die Herrschaft 
des Faschismus und andere Spielarten offe
ner Diktatur.

Lenin äußerte zur bürgerlichen Demokra
tie, zu ihren Rechten und Freiheiten in 
„Staat und Revolution" : „Die Demokratie ist 
im Befreiungskampf der Arbeiterklasse ge
gen die Kapitalisten von gewaltiger Bedeu
tung."4 Die Arbeiterklasse kämpfte stets ge
gen alle Versuche, die demokratischen 
Rechte zu zerstören. Dabei setzte sie sich zu
gleich mit der von der Bourgeoisie genähr
ten Illusion auseinander, daß es jemals einen 
bürgerlichen Staat geben wird, der die 1789 
oder später proklamierten Rechte tatsächlich 
verwirklicht. Ein Staat, der sich zum Privat
eigentum als angeblichem Menschenrecht be
kennt, ist entschlossen, die daraus notwen
dig resultierende Unfreiheit und Ungleich
heit der Nichtbesitzenden aufrechtzuerhal
ten.

Marx und Engels wiesen nach, daß allein 
die Arbeiterklasse, organisiert und geführt 
von ihrer Partei, die Kraft besitzt, im revo
lutionären Klassenkampf und durch die pro
letarische Revolution sich und das ganze 
werktätige Volk von Ausbeutung und Unter
drückung, von Ungleichheit und Ungerech
tigkeit zu befreien.

Marx enthüllte im „Kapital" das Geheim
nis der Mehrwertproduktion durch die 
menschliche Arbeitskraft und zeigte, daß das 
von der Bourgeoisie geheiligte Menschen
recht auf Eigentum nur die Quelle der Aus
beutung, das Privateigentum, dem Zugriff 
der Ausgebeuteten entziehen soll. Auch im 
„Kommunistischen Manifest" setzten sich 
Marx und Engels mit diesem Recht ausein
ander, dessen Anerkennung und Verwirkli
chung die Zerstörung der anderen Men
schenrechte bewirkt.5

Die Arbeiterklasse Rußlands und ihre 
Partei haben unter Lenins Führung den re
volutionären Umbruch in den Eigentums
verhältnissen und damit in der Stellung der 
Werktätigen zuerst vollzogen. Die Große So
zialistische Oktoberrevolution bekannte sich 
mit ihren Dekreten sowie mit der ersten 
Sowjetverfassung von 1918 offen zum Klas
sencharakter der Freiheiten und Rechte der 
Menschen. Die von Lenin erarbeitete Dekla
ration der Rechte des werktätigen und aus- 
gebeuteten Volkes6 unterschied sich prinzi

piell von den bürgerlichen Menschenrechts
deklarationen, die sich als ewige, über aller 
politischen Realität stehende Wahrheit an
priesen. Die Deklaration, die als 1. Abschnitt 
in die Verfassung der RSFSR von 1918 auf
genommen wurde,7 belegte, daß Freiheit, 
Gleichheit und die Rechte eines jeden Men
schen nur realisierbar und garantiert sind, 
wenn das werktätige Volk unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei sein 
Selbstbestimmungsrecht verwirklicht, die 
politische und ökonomische Macht ausübt 
und so die Bedingungen für die Freiheit des 
Volkes und jedes einzelnen schafft.

Mit dieser Deklaration und der ersten 
Sowjetverfassung wurden nicht nur erstma
lig die sozialistischen Rechte des Menschen 
mit Gesetzeskraft proklamiert, sondern es 
wurde auch der prinzipiell neuen Idee von 
den Rechten des Menschen verfassungsmäßi
ger Ausdruck gegeben, daß der Mensch selbst 
Gestalter seiner Gesellschaft und seines Le
bens sein muß. Infolgedessen kann man zu 
Recht davon sprechen, daß mit der Oktober
revolution die Magna Charta sozialistischer 
Menschenrechte geboren wurde.

Die von der Oktoberrevolution in Aktion 
gesetzte sozialistische Idee von den Rechten 
und Freiheiten des Menschen hat seitdem 
ihre Richtigkeit bewiesen, wirkt fort und 
wird durch neue Erkenntnisse bereichert. 
Dies belegt die Verfassung der UdSSR von 
1977, die nach einer Volksdiskussion verab
schiedet wurde und auf die weitere Entfal
tung der Persönlichkeit der Sowjetmenschen 
auf dem Wege zum Kommunismus orien
tiert. Die gewachsenen Rechte und Freihei
ten, aber auch die eindeutig fixierte Verant
wortung und die Pflichten der Sowjetbür
ger lassen erkennen, daß die Verfassung dar
auf orientiert, künftige kommunistische Ge
wohnheitsregeln im Zusammenleben der So
wjetbürger auszuprägen.

Auch die SED hat stets dem Menschen 
und seinen Rechten größte Aufmerksamkeit 
geschenkt und offen dargelegt, daß die Fixie-

4 W. I. Lenin, Werke, Bd. 25, Berlin 1960, S. 486.
5 Vgl. K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 4, Ber

lin 1972, S. 477.
6 Vgl. W. I. Lenin, Werke, Bd. 26, Berlin 1974, 

S. 422 ff.
7 Vgl. UdSSR. Staat - Demokratie - Leitung, 

Berlin 1975, S. 80 ff.
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